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I. Änderungsordnung zur Ordnung
über die Erhebung von privatrechtlichen Entgelten

für die städtischen Konzerte
(Eintrittspreise)

vom 07. Juli 2010

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S. 666) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat 
der Stadt Solingen am 27.05.2010 folgende Änderungsord-
nung beschlossen:

§ 2, Absatz 6 erhält folgende Fassung:
Zu den vorstehenden Entgelten sind je Konzert eine Garde-
robengebühr in Höhe von 1,00 EUR und eine Abgabe für 
das Online-Ticketing in Höhe von 0,60 EUR für Erwachsene 
und 0,30 EUR für Kinder und Jugendliche zu entrichten.

§ 7 erhält folgende Fassung:
§ 7

Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am 01. August 2010 in Kraft. 

B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G
                                                   
Die vorstehende I. Änderungsordnung zur Ordnung über die 
Erhebung von privatrechtlichen Entgelten für die städtischen 

Nr. 28  63. Jahrgang Donnerstag, 15. Juli 2010 Einzelverkauf: 0,50 Euro/Abo: 2,00 Euro

B E K A N N T M A C H U N G
Jahresabschluss Offenlegung

Der Abschluss der Städtische Musikschule Solingen GmbH 
für das Geschäftsjahr vom 01.08.2008 bis zum 31.07.2009 
wurde von der Gesellschafterversammlung mit einer Bilanz-
summe von Euro 415.829,93 und einem Jahresergebnis von 
Euro 1.412,07 festgestellt.

Die Gesellschafterversammlung hat folgende Gewinnver-
wendung beschlossen: 
Die satzungsmäßige Rücklage (hier: zweckgebundene Be-
triebsmittelrücklage) des Geschäftsjahres 2007/2008 wird 
in der gesamten Höhe von Euro 111.030,80 aufgelöst und 
zum Ausgleich der Betriebskosten des Monats August 2008 
verwendet.

Aus der satzungsmäßigen Rücklage (hier: zweckgebunde-
ne satzungsmäßige Rücklage) wird ein Betrag in Höhe von 
Euro 12.778 entnommen.

Der hiernach entstehende Bilanzgewinn in Höhe von Euro 
125.220,87 wird in eine neue zweckgebundene Betriebs-
mittelrücklage eingestellt, um die Betriebskosten der Folge-
periode zu decken.

Die bestellte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat zu dem 
Jahresabschluss und dem Lagebericht einen uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und das Ergebnis der 
Prüfung können in den Geschäftsräumen der Städtischen 
Musikschule Solingen GmbH, Flurstraße 18, 42651 Solin-
gen zu den Bürozeiten bis zum 30.08.2010 eingesehen 
werden. Um eine telefonische Terminvereinbarung unter 
der Telefonnummer 0212 290 - 2743 wird gebeten.
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Konzerte (Eintrittspreise) wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Absatz 6 GO NW 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Ordnung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,

a)    eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Ordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsachte bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 07. Juli 2010

Norbert Feith
Oberbürgermeister

I. Änderungsordnung zur Ordnung
über die Erhebung von privatrechtlichen Entgelten

für das städtische Theater
(Eintrittspreise)

vom 07. Juli 2010

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S. 666) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat 
der Stadt Solingen am 27.05.2010 folgende Änderungsord-
nung beschlossen:

§ 2, Absatz 1 erhält folgende Fassung:
§ 2

Höhe des Entgelts

1.  Einzelpreis Preisgruppe
   I II
   Euro Euro
1.01 Preiskategorie A 27,90 20,90
1.02 Preiskategorie B 24,40 18,90
1.03 Preiskategorie C 20,90 16,90
1.04 Preiskategorie D 11,90   9,90
1.08 Einheitspreis 21,90 17,90 

§ 2, Absatz 6 erhält folgende Fassung:

Zu den vorstehenden Entgelten sind je Vorstellung eine 
Garderobengebühr in Höhe von 1,00 EUR, eine Abgabe zur 
Sicherung der Altersversorgung der Bühnenschaffenden 
in Höhe von 0,10 EUR sowie eine Abgabe für das Online- 
Ticketing in Höhe von 0,60 EUR für Erwachsene und 0,30 
EUR für Kinder und Jugendliche zu entrichten.

§ 7 erhält folgende Fassung:
§ 7

Inkrafttreten

Diese Änderungsordnung tritt am 01. August 2010 in 
Kraft. 

B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G
                                                   
Die vorstehende I. Änderungsordnung zur Ordnung über 
die Erhebung von privatrechtlichen Entgelten für das städti-
sche Theater (Eintrittspreise) wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Absatz 6 GO NW 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Ordnung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,

a)    eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Ordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsachte bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 07. Juli 2010

Norbert Feith
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G
- Stadtbezirk Wald -

1. Änderung des Bebauungsplanes W 513  
tritt in Kraft 

Der Rat der Stadt Solingen hat in seiner Sitzung am 
08.07.2010 die 1. Änderung des Bebauungsplanes  
W 513 für das Gebiet östlich der Bausmühlenstraße sowie 
westlich und östlich der Straße „Am Siefen“ gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 
in Verbindung mit §§ 7 und 41 Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14. Juli 1994 (GV 
NW S. 666) in der jeweils z. Zt. geltenden Fassung als Sat-
zung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 10 
(3) BauGB bekanntgemacht.
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Dieser unmaßstäbliche Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte 
gehört zur Bekanntmachung der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes W 513. Vervielfältigt mit Genehmigung des Stadtdienstes Ver-
messung/Kataster Solingen DGK 5 (17.3/98).

Die 1. Änderung des Bebauungsplan W 513 mit Begrün-
dung liegt vom Tage der Bekanntmachung an während der 
Dienststunden im Rathaus Solingen – Mitte, Stadtdienst Pla-
nung, Mobilität und Denkmalpflege, Rathausplatz 1, 42651 
Solingen, 2. Obergeschoss Zimmer 2.007, zur Einsicht aus. 
Über den Inhalt der 1. Änderung des Bebauungsplanes und 
der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Hinweise
Es wird auf folgendes hingewiesen:
1. Gemäß § 215 (1) Baugesetzbuch (BauGB) werden 
a) eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungspla-
nes und

c) nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhaltes gel-
tend gemacht worden sind.

2. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) kann nach Ablauf eines Jahres seit Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung nicht mehr gegen 
diese Satzung geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet, oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

3. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in §§ 39 bis 42 BauGB bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass 
er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt.

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die in obengenannten Fällen bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Be-
bauungsplanes W 513 in Kraft. Mit Rechtsverbindlichkeit 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes W 513 treten die 
entgegenstehenden ortsbaurechtlichen Festsetzungen für 
das Plangebiet, insbesondere die entsprechenden Teile des 
Bebauungsplanes W 513 außer Kraft.

Solingen, 09.07.2010

Feith
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G
- Stadtbezirk Gräfrath -

Bebauungsplan G 533 tritt in Kraft 

Der Rat der Stadt Solingen hat in seiner Sitzung am 
08.07.2010 den Bebauungsplan G 533 für das Gebiet 
Mohrenkamp gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbindung mit §§ 7 und 
41 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) in der jeweils 
z. Zt. geltenden Fassung als Satzung beschlossen. Dieser 
Beschluss wird hiermit gem. § 10 (3) BauGB bekanntge-
macht.

Dieser unmaßstäbliche Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte 
gehört zur Bekanntmachung des des Bebauungsplanes G 533. Ver-
vielfältigt mit Genehmigung des Stadtdienstes Vermessung/Katas-
ter Solingen DGK 5 (17.3/98).



4

Der Bebauungsplan G 533 mit Begründung liegt vom 
Tage der Bekanntmachung an während der Dienststunden 
im Rathaus Solingen – Mitte, Stadtdienst Planung, Mobili-
tät und Denkmalpflege, Rathausplatz 1, 42651 Solingen, 
2. Obergeschoss Zimmer 2.007, zur Einsicht aus. Über den 
Inhalt der 1. Änderung des Bebauungsplanes und der Be-
gründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Hinweise
Es wird auf folgendes hingewiesen:
1. Gemäß § 215 (1) Baugesetzbuch (BauGB) werden 
a) eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungspla-
nes und

c) nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhaltes gel-
tend gemacht worden sind.

2. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) kann nach Ablauf eines Jahres seit Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung nicht mehr gegen 
diese Satzung geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet, oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

3. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in §§ 39 bis 42 BauGB bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass 
er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt.

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die in obengenannten Fällen bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan  
G 533 in Kraft. Mit Rechtsverbindlichkeit des Bebauungs-
planes G 533 treten die entgegenstehenden ortsbaurechtli-
chen Festsetzungen für das Plangebiet außer Kraft.

Solingen, 09.07.2010

Feith
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G
- Stadtbezirk Burg/ Höhscheid -

1. Änderung des Bebauungsplanes D 545 
 tritt in Kraft 

Der Rat der Stadt Solingen hat in seiner Sitzung am 
08.07.2010 die 1. Änderung des Bebauungsplanes D 
545 für das Gebiet nördlich der Unnersberger Allee und 
südlich des Pöttweges gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbindung mit §§ 7 
und 41 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NW) vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) in der 
jeweils z. Zt. geltenden Fassung als Satzung beschlossen. 
Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 10 (3) BauGB bekannt-
gemacht.

Dieser unmaßstäbliche Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte 
gehört zur Bekanntmachung der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes D 545. Vervielfältigt mit Genehmigung des Stadtdienstes Ver-
messung/Kataster Solingen DGK 5 (17.3/98).

Die 1. Änderung des Bebauungsplan D 545 mit Begrün-
dung liegt vom Tage der Bekanntmachung an während der 
Dienststunden im Rathaus Solingen – Mitte, Stadtdienst Pla-
nung, Mobilität und Denkmalpflege, Rathausplatz 1, 42651 
Solingen, 2. Obergeschoss Zimmer 2.007, zur Einsicht aus. 
Über den Inhalt der 1. Änderung des Bebauungsplanes und 
der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Hinweise
Es wird auf folgendes hingewiesen:
1. Gemäß § 215 (1) Baugesetzbuch (BauGB) werden 
a) eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungspla-
nes und

c) nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
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schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhaltes gel-
tend gemacht worden sind.

2. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NW) kann nach Ablauf eines Jahres seit Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung nicht mehr gegen 
diese Satzung geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet, oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

3. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in §§ 39 bis 42 BauGB bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass 
er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt.

 Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die in obengenannten Fällen bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Be-
bauungsplanes D 545 in Kraft. Mit Rechtsverbindlichkeit 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes D 545 treten die 
entgegenstehenden ortsbaurechtlichen Festsetzungen für 
das Plangebiet, insbesondere die entsprechenden Teile des 
Bebauungsplanes D 545 außer Kraft.

Solingen, 09.07.2010

Feith
Oberbürgermeister
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B E K A N N T M A C H U N G
Jahresabschluss Dienstleistungsbetrieb Gebäude

Auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (§ 26 EigVO NRW) wird der Jah-
resabschluss 2008 hiermit bekannt gegeben.
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